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  Einnahmen     
  Übrige Einnahmen     
381 01 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 

Kapiteln des Staatshaushaltsplans 
Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen 
war im Voraus nicht absehbar. 

2.718.034,41 
- 

- 
- 

2.718.034,41 
- 

2.718.034,41 
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 2.718.034,41 
- 

- 
- 

2.718.034,41 
- 

2.718.034,41 
- 

  Gesamteinnahmen 2.718.034,41 
- 

- 
- 

2.718.034,41 
- 

2.718.034,41 
- 

  Ausgaben 
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 
Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für 
sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim-
mung des Finanzministeriums und des Wissen-
schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen 
durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons-
tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul-
kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 
Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren 
Drittmitteln finanziert werden. 

    

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 133 Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen 

Die Mittel sind übertragbar. 
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung 
zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln 
Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver-
bleiben Haushaltsreste der Universität. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 
Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, 
der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta-
tion und der Landesanstalt für Bienenkunde erhal-
ten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen 
des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofprei-
sen. 

121.509.217,74 
119.258.600,00 

258.857,32 
2.396.698,24 

121.768.075,06 
121.655.298,24 

112.776,82 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

121.509.217,74 
119.258.600,00 

258.857,32 
2.396.698,24 

121.768.075,06 
121.655.298,24 

112.776,82 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 05 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben 

für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u.dgl. 

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

1.996.125,00 
2.379.500,00 

2.405.099,55 
2.307.248,99 

4.401.224,55 
4.686.748,99 

-285.524,44 
- 

891 50 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 

1.101.600,00 
1.101.600,00 

- 
- 

1.101.600,00 
1.101.600,00 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 3.097.725,00 
3.481.100,00 

2.405.099,55 
2.307.248,99 

5.502.824,55 
5.788.348,99 

-285.524,44 
- 

  Gesamtausgaben 124.606.942,74 
122.739.700,00 

2.663.956,87 
4.703.947,23 

127.270.899,61 
127.443.647,23 

-172.747,62 
- 

  Abschluss     
  Übrige Einnahmen 2.718.034,41 

- 
- 
- 

2.718.034,41 
- 

2.718.034,41 
- 

  Gesamteinnahmen 2.718.034,41 
- 

- 
- 

2.718.034,41 
- 

2.718.034,41 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 121.509.217,74 
119.258.600,00 

258.857,32 
2.396.698,24 

121.768.075,06 
121.655.298,24 

112.776,82 
- 

  Ausgaben für Investitionen 3.097.725,00 
3.481.100,00 

2.405.099,55 
2.307.248,99 

5.502.824,55 
5.788.348,99 

-285.524,44 
- 

  Gesamtausgaben 124.606.942,74 
122.739.700,00 

2.663.956,87 
4.703.947,23 

127.270.899,61 
127.443.647,23 

-172.747,62 
- 

  Zuschuss 121.888.908,33 
122.739.700,00 

2.663.956,87 
4.703.947,23 

124.552.865,20 
127.443.647,23 

-2.890.782,03 
- 

 


